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Gebührenzettel 2025/26 

Monatliche Schulgebühren (10x pro Schuljahr) 
vom 1.9.2025 bis 31.8.2026 
 

Extern (Schulgeld)  
 

€ 228,00 

Halbintern 
(Essen u. Betreuung bis 17.30) 
1 Tag pro Woche € 96,20 

5 Tage € 378,10 

 
Die Einschreibgebühr für neue Schüler in der Höhe von € 63,00 ist auf das Konto der Mittelschule bei 
der Schelhammer Capital Bank, AT85 1919 0000 0025 1074 einzubezahlen. 
Externen Schülern der Mittelschule steht weiters die Möglichkeit offen, fallweise das Halbinternat zu 
besuchen.  
 
Gebühren für die Überbrückung der Mittagszeit:  

Mittagessen € 9,50 pro Tag oder folgende Pauschalen pro Monat:  

1 Tag  pro Woche €   36,20 

2 Tage pro Woche €   71,00 

3 Tage pro Woche € 104,20 

4 Tage pro Woche € 136,40 

5 Tage pro Woche € 150,70 

inklusive Aufenthalt im Halbinternat bis zur Beendigung 
der begonnenen Schulstunde 

 
Zusätzliche Kosten: 

Einzug – November:  Requisitenabrechnung (SchülerInnenversicherung, Jahresbericht, 
Jugendrotkreuz, Kopierpauschale, Werk- und Zeichenbeitrag, ab der 2. Klasse 

Kochbeitrag) EduCard (SchülerInnenausweis) -   
ca. € 95,00 bis € 135,00 

 Spindschlüssel (Kaution: € 20,00, Miete € 10,00) 

Einzug – Dezember:  Elternvereinsbeitrag jährlich, 1x pro Familie € 35,00 

Sonstige zusätzliche Kosten (z.B. Ausflüge, Projekttage, etc.) werden nach Ankündigung verrechnet 
und sind in der elektronischen Plattform „edu.PAY“ ersichtlich. 
Geschwisterermäßigung auf Anfrage per Mail im Sekretariat des jüngsten Kindes am Standort bis  
9. September 2025 (sekretariat.ms@ams-wien.at). 
 
Zahlungsordnung: 
Die Schulgeldverrechnung erfolgt in der Zeit vom 05. bis 10. jedes Schulmonats (September bis 
Juni) mittels Einziehungsauftrag auf das Schulkonto bei der  
Schelhammer Capital Bank AG, AT15 1919 0000 0010 1402.  
Um die Verwaltungskosten zu senken, ersuchen wir Sie um Erteilung einer Einzugsermächtigung.  

Im September wird aus organisatorischen Gründen das Schulgeld und die Gebühren für das 
Halbinternat bis 15. des Monats verrechnet. 


